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7. Der Rat der Stadt ist verantwortlich für die Be- 
-stätigung und Durchführung

der Finanzpläne in den stadtgeleiteten volkseige
nen Betrieben,
des Planes der kurzfristigen Kredite und des 
Planes der langfristigen Kredite für die stadt
geleiteten volkseigenen Betriebe, die sozialisti
schen Genossenschaften, die Betriebe mit staat
licher Beteiligung und für die privaten Betriebe.

Der Rat der Stadt kontrolliert 
die Durchführung des Planes der Finanzierung 
des Wohnungsbaues, die Durchführung des Pla
nes der Finanzierung des Baues kultureller und 
sozialer Einrichtungen, die Durchführung des 
Bargeldumsatzplanes, die Gesamtentwicklung der 
Spareinlagen der Bevölkerung bei allen Geld- 
und Kreditinstituten.

8. Der Rat der Stadt sichert mit Hilfe der Abteilung 
Finanzen und des Finanzbeirates, daß alle wich
tigen Feststellungen (Analysen, Berichte, Kontrol
len usw.) aus der Tätigkeit der Filialen der Deut
schen Notenbank, der Deutschen Investitionsbank, 
der Deutschen Bauernbank, der Deutschen Ver
sicherungs-Anstalt und der Finanzrevision zur Aus
arbeitung von politischen und ökonomischen 
Schlußfolgerungen und Maßnahmen für die Siche
rung der Planerfüllung ausgenutzt werden.

9. Der Oberbürgermeister bestätigt die Arbeitspläne 
der Kreisinspektion der Abteilung Kontrolle und 
Revision des Ministeriums der Finanzen. Er ist be
rechtigt, ihr bestimmte Revisionsaufträge für den 
Verantwortungsbereich des Rates der Stadt zu er
teilen.
Der Rat der Stadt ist verpflichtet, wichtige Ergeb
nisse von Finanzrevisionen zu beraten und Maß
nahmen und Weisungen zur Beseitigung von Män
geln und Verstößen gegen die Finanzdisziplin zu 
beschließen.

10. Der Rat der Stadt berät die Abrechnung des Haus
haltsplanes und legt sie der Stadtverordneten
versammlung zur Bestätigung und Beschlußfassung 
über die Entlastung des Rates vor.

C. Die Rechte und Pflichten auf dem Gebiet 
der Industrie, des Handwerks und der Energiewirtschaft

Die Stadtverordnetenversammlung und ihre Organe 
sind verantwortlich für:

1. die Planung und Leitung der dem Rat der Stadt 
unterstellten Betriebe auf der Grundlage des Volks
wirtschaftsplanes. Dabei sind sie vor allem dafür 
verantwortlich,

a) daß insbesondere durch die Verwirklichung des 
Planes „Neue Technik“ die Arbeitsproduktivität 
und die Produktion von Erzeugnissen hoher 
Qualität ständig gesteigert und die Selbstkosten 
pro Erzeugnis gesenkt werden. Hierbei ist die 
Einhaltung der geplanten Rentabilität, der Ter
mine, des Sortiments sowie des geplanten Ver-. 
hältnisses zwischen der Steigerung der Arbeits
produktivität und der Lohnentwicklung zu ge
währleisten ;

b) daß ein breiter Erfahrungsaustausch mit Neue
rern, sozialistischen Brigaden und Gemeinschaf
ten sowie Fachleuten aus dem gewerblichen 
Mittelstand organisiert wird. Hierbei sind die

fortgeschrittenen Erfahrungen im Kampf für 
den wissenschaftlich-technischen Höchststand, 
die besten Methoden zur . Führung des sozialisti- 

e sehen Wettbewerbes und die guten Erfahrungen 
aus der Arbeit der sozialistischen Brigaden und 
Gemeinschaften auszuwerten und zu verall
gemeinern;

c) daß die überbetriebliche sozialistische Gemein
schaftsarbeit zur Durchsetzung des technisch- 
wissenschaftlichen Fortschritts ständig unter
stützt wird, insbesondere zwischen den stadt- 
und den bezirks- und den zentralgeleiteten Be
trieben.
Die Hauptaufgaben der sozialistischen Gemein
schaftsarbeit sind dabei insbesondere die sozia
listische Rekonstruktion, die rationelle Aus
lastung der vorhandenen Kapazitäten und die 
Förderung der Standardisierung und Speziali
sierung;

d) daß die Investitionen in ihrem Verantwortungs
bereich rechtzeitig vorbereitet und planmäßig 
durchgeführt werden; •* *

e) daß die fortgeschrittenen internationalen Pro
duktionserfahrungen, insbesondere der UdSSR 
und der anderen sozialistischen Länder, aus
gewertet und durchgesetzt werden. Hierbei ist 
eine enge Zusammenarbeit mit dem Freien 
Deutschen Gewerkschaftsbund, der Kammer der 
Technik, den Hoch- und Fachschulen, der Gesell
schaft zur Verbreitung wissenschaftlicher Kennt
nisse und der Gesellschaft für Deutsch-Sowje
tische Freundschaft herzustellen;

f) daß die dem Rat der Stadt unterstellten Betriebe 
bei der Entwicklung sozialistischer Planungs
und Leitungsmethoden unterstützt werden, vor 
allem bei der Aufschlüsselung der Betriebspläne 
und der Anwendung von Materialverbrauchs
normen ;
bewährte Leitungsmethoden aus den zentral- 
und örtlichgeleiteten Betrieben sind ständig zu 
verallgemeinern;

g) daß die Werktätigen allseitig qualifiziert wer
den. Die vorhandenen Bildungsmöglichkeiten 
sind maximal zu nutzen, weitere Bildungsmög
lichkeiten sind zu schaffen. Die Bildung von 
Klubs junger Techniker, die von Großbetrieben, 
der Kammer der Technik bzw. den Hoch- und 
Fachschulinstiti(iten betreut werden, ist zu unter
stützen.

Der Rat der Stadt trifft die erforderlichen Maß
nahmen, um die erhöhte Verantwortlichkeit und 
Initiative der Werkleiter für die Erfüllung ihrer 
Aufgaben zu gewährleisten.

2. die Festlegung der planmäßigen Entwicklung des 
Handwerks nach Wirtschaftszweigen und Haupt
beruf sgruppen; die Unterstützung der Produktions
genossenschaften des Handwerks und der dem Rat 
der Stadt zugeordneten Betriebe mit staatlicher 
Beteiligung;
die Ausarbeitung und Durchführung der Pläne in 
den Betrieben mit staatlicher Beteiligung und den 
Produktionsgenossenschaften des Handwerks.
Der Rat der Stadt hilft den Betrieben, die Prinzi
pien der sozialistischen Leitung durchzusetzen.
Er nimmt zu den Anträgen auf staatliche Betehi- 
gung Stellung.


